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RS OGH 1989/5/10 9ObA93/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1989

Norm

AngG §27 Z1 E1c

Rechtssatz

Wurde der Arbeitnehmer gekündigt und dienstfrei gestellt, macht ihn das Betreten des Firmengeländes im Auftrag

seines Arbeitgebers (hier: zur Übernahme eines Lastkraftwagenzuges) trotz eines Hausverbotes nicht

vertrauensunwürdig (§ 48 ASGG).

Entscheidungstexte

9 ObA 93/89

Entscheidungstext OGH 10.05.1989 9 ObA 93/89

Schlagworte

SW: Angestellte, Vertrauensunwürdigkeit, Kündigungsfrist, Enthebung, Suspendierung, Verstoß, Entlassungsgrund,

wichtiger Grund, vorzeitige Auflösung, Ende, Beendigung, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, Vertrauensverwirkung
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